
  Wer an  
  364 Tagen  
  anpackt, darf  
  einen Abend  
  lang auspacken. 

WWW.HANDWERK.DE

PROFILE
G

 14178 · 
 4,–Das Magazin der Kreishandwerkerschaft des Kreises Wesel

6/2014 · 19. Jahrgang
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Top-Leistungen zu Top-Konditionen.
Informationen unter unserer
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de

Alles Gute für 2015.

Machen Sie es wie ein Profi.
Starten Sie gut vorbereitet in ein gesundes neues Jahr.

Severin Freund, Olympiasieger im Skispringen
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Günter Bode
Kreishandwerksmeister
Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung des Kreises Wesel

Norbert Borgmann
stv. Kreishandwerksmeister
Obermeister der Innung Sanitär-Heizung-Klima Kreis Wesel

Ulrich Mertin
stv. Kreishandwerksmeister
Obermeister der Innung für Elektrotechnik und Informationstechnik
des Kreises Wesel

Ass. Josef Lettgen
Geschäftsführer

Uwe Peters
Obermeister der Innung für Schneid- und Schleiftechnik Nordrhein

Hans-Werner Schumacher
Obermeister der Dachdecker-Innung des Kreises Wesel

Fritz Rockhoff
Obermeister der Fleischer-Innung des Kreises Wesel

Klaus-Peter Neske
Obermeister der Friseur-Innung des Kreises Wesel

Thomas Schulmeyer
Obermeister der Glaser-Innung Niederrhein

Wilhelm Hülsdonk
Obermeister der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Niederrhein

Rudolf Rosenberger
Obermeister der Baugewerks-Innung des Kreises Wesel

Rainer Theunissen
Obermeister der Metall-Innung des Kreises Wesel

Norbert Kehrbusch
Obermeister der Stukkateur-Innung Niederrhein

Dietrich Baßfeld
Obermeister der Tischler-Innung des Kreises Wesel

Wilhelm Hilgert
Obermeister der Steinmetz- und Steinbildhauer Innung Niederrhein

Das Präsidium und die Geschäftsführung

der Kreishandwerkerschaft Wesel

sowie die Obermeister der Innungen

wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten

und ein erfolgreiches Jahr 2015
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AKTUELL KH & INNUNGEN

Telefonverzeichnis

Kein Abschluss ohne Anschluss:
Berufsfelderkundung

Wärmemarkt braucht dringend Anreize

Kfz-Gewerbe NRW: Neue Verbandsspitze gewählt

SIGNAL IDUNA: Fachkräfte gewinnen mit
betrieblichen Zusatzleistungen

Holger Schwannecke, Generalsekretär
des Deutschen Handwerks,
auf der Mitgliederversammlung begrüßt

Eintrag ins Goldene Buch
der Kreishandwerkerschaft

Goldener Meisterbrief für Rudolf Rosenberger

Silberner Meisterbrief für Ernst Schmitz
und Joerg Dahms
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KH & INNUNGEN

RECHT & FINANZEN

KH & INNUNGEN
Neuer Obermeister beim Kammerpräsidenten: 
Nachwuchsgewinnung im Fokus

Georg Gimbel als Ehrenobermeister geehrt

Silberner Meisterbrief für Axel Rust

Nachruf Ehrenobermeister Karl-Heinz Schulz

Silberner Meisterbrief für Dirk Neumann

Lossrechungsfeier der Glaser-Innung Niederrhein:
Messefrühstück mit Lossprechungsfeier

Glaser-Award für Christian Schäfers

Goldener Meisterbrief für Hans Peter Möllenbruck

Silberner Meisterbrief für Peter Klöck,
Dirk Vormwald und Reinhard Benninghoff

Silberner Meisterbrief für Arnd Rühl
und Fred Baßfeld

Elektrotechnik Eimers: 
Stolz auf neun treue Mitarbeiter

Elektromeister Bernhard Dymski
feiert sein 50-jähriges Meisterjubiläum

Innungsversammlung der Metall-Innung

Neue Regeln für das Inkassoverfahren

Nach Tod des Arbeitnehmers: Offener
Urlaubsanspruch muss abgegolten werden

Verjährung von Forderungen zum Jahresende 2014

Aufbewahrung und Archivierung
von elektronischen Kontoauszügen

Öffnungszeiten
zwischen den Feiertagen
In der Zeit vom 24.12.2014 bis zum 
2.1.2015 bleibt die Verwaltung der 
Kreishandwerkerschaft und des 
Handwerklichen Bildungszentrums 
geschlossen! Ab dem 5.1.2015 sind 
wir wieder wie gewohnt für Sie da!
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Wir sind für Sie und Ihre Interessen da:

Kreishandwerkerschaft
des Kreises Wesel

Dienstleistungszentrum Wesel
Handwerkerstraße 1  ·  46485 Wesel  ·  Fon: (0281)96262-0  ·  Fax: (0281)96262-40  ·  www.khwesel.de  ·  eMail: info@khwesel.de

Kreishandwerksmeister
Günter Bode
Fon: (0281)96262-10

Sekretariat
Vorzimmer-Handwerksrolle

Anna-Lena Gores
Fon: (0281)96262-12
a.gores@khwesel.de

(Dachdecker-Innung,
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik,
Inkasso für Innungsmitglieder)

Kasse

Monika Maas
Fon: (0281)96262-14
m.maas@khwesel.de

Kassenleiter

Dipl.-Betriebswirt
Ulrich Kruchen
Fon: (0281)96262-16
u.kruchen@khwesel.de

Kasse

Heike Noreiks
Fon: (0281)96262-15
h.noreiks@khwesel.de

Geschäftsführer
Betreuung der Innungen
Rechtsberatung
der Innungsmitglieder
Rechtsvertretung
vor dem Arbeitsgericht

Ass. Josef Lettgen
Fon: (0281)96262-11
j.lettgen@khwesel.de
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Handwerkliches
Bildungszentrum

Repelener Straße 103 · 47441 Moers
Fon: (02841)9193-0 · Fax: 9193-93

Dipl.-Betriebswirt Ulrich Kruchen
Fon: (02841)9193-11

u.kruchen@khwesel.de

Bildungszentrum AU
Regina Zobris
Fon: (02841)9193-19 // 
r.zobris@khwesel.de

Ehrungen
Nadine Ertelt
Fon: (02841)9193-45
n.ertelt@khwesel.de

Bildungszentrum ÜBL
Uwe Kopal
Fon: (02841)9193-0
k-u.kopal@khwesel.de

Handwerksrolle

Beatrix Biskup
Fon: (0281)96262-21
b.biskup@khwesel.de

(Innung für Schneid- und Schleiftechnik 
Nordrhein, Innung für Elektrotechnik und 
Informationstechnik, Fleischer-Innung, 
Friseur-Innung, Innung des Kraftfahrzeug-
gewerbes Niederrhein, Maler- und 
Lackierer-Innung, Baugewerks-Innung, 
Metall-Innung, Glaser-Innung, Stukkateur-
Innung Niederrhein, Tischler-Innung, 
Steinmetz- und Steinbildhauer-Innung 
Niederrhein, Zimmerer-Innung)

Prüfungswesen

Ellen van Balveren-Landscheidt
Fon: (0281)96262-22
e.vanbalveren@khwesel.de

(Innung für Elektrotechnik und 
Informationstechnik, Innung des 
Kraftfahrzeuggewerbes Niederrhein, 
Tischler-Innung)

Zentrale

Margret Glücks
Fon: (0281)96262-20
m.gluecks@khwesel.de

Lehrverträge,
Auskünfte aus Lehrverträgen

Lehrverträge

Ute Thomas-Knoll
Fon: (0281)96262-25
u.thomas-knoll@khwesel.de

Prüfungswesen

Beate Kretschmer
Fon: (0281)96262-17
b.kretschmer@khwesel.de

(Fleischer-Innung, Friseur-Innung,
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik, 
Maler- und Lackierer-Innung,
Raumausstatter-Innung, Metall-Innung)
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Ihre Tischler im Kreis Wesel und Partner

Rudolf Ostermann GmbH   ·   Schlavenhorst 85   ·   46395 Bocholt   ·   Tel.: 02871/25 50 -0
Fax: 02871/25 50 -30   ·   verkauf.de@ostermann.eu   ·   www.ostermann.eu

Der Ostermann Service
An allen Ecken und Kanten

Ihr zuverlässiger Partner im Tischlerhandwerk

Jede Onlinebestellung
mit 2 % Rabatt
(Shop und App)

Bis 16.00 Uhr bestellte
Lagerartikel innerhalb
von 24 Stunden geliefert

Kanten in jeder
Länge ab 1 Meter

Kanten auf Wunsch
mit Schmelz-
kleberbeschichtung

Kanten auch als
laserfähige Variante
in nur 4 Werktagen

Kanten auch mit
Airtec Beschichtung
in nur 4 Werktagen

Kein Abschluss ohne Anschluss

Berufsfelderkundung
Informationen für Unternehmen

Das Landesvorhaben
„Kein Abschluss ohne Anschluss 
– Übergang Schule – Beruf in NRW“
Die Partner im Ausbildungskonsens NRW 
(Landesregierung, Bundesagentur für Ar-
beit, Sozialpartner/innen sowie Kammern 
und Kommunen) haben 2011 das Ge-
samtkonzept zum Landesvorhaben „Kein 
Abschluss ohne Anschluss – Übergang 
Schule – Beruf in NRW“ verabschiedet 
und sich auf eine gemeinsame Umsetzung 
verständigt.

Künftig erhalten alle Schülerinnen und 
Schüler unabhängig von der besuchten 

Schulform ab der Klasse 8 eine verbind-
liche und systematische Berufs- und Stu-
dienorientierung.

In diesem Zusammenhang werden in al-
len Schulen sogenannte Standardelemente 
der Berufs- und Studienorientierung ein-
geführt. Im Rahmen einer Potenzialanaly-
se in Klasse 8 sollen die Schülerinnen und 
Schüler sich erstmalig intensiv mit ihren 
Fähigkeiten und Stärken auseinander set-
zen. Aufbauend auf den Ergebnissen der 
Potenzialanalyseder Jugendlichen erkun-
den die Schülerinnen und Schüler imAn-
schluss mindestens 3 Berufsfelder, die sich 

an den Neigungen und Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler orientieren sol-
len (Berufsfelderkundungen). Die Berufs-
felderkundungen dienen vor allem auch 
der Orientierung für das spätere Schüler-
betriebspraktikum in Klasse 9.
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Die Berufsfelderkundung konkret
Inhalte:
Durch die Berufsfelderkundung sollen 
die Schüler/innen…
H	erste Einblicke in die Berufswelt und 

betriebliche Praxis erhalten,
H	realistische Vorstellungen von verschie-

denen beruflichen Tätigkeiten entwi-
ckeln,

H	ihre eigenen Interessen entdecken,
H	bewusst ein anschließendes Schülerbe-

triebspraktikum auswählen können.

Dies geschieht zum Beispiel durch…
H	die Beobachtung von Arbeitsabläufen, 
H	Gespräche mit Führungskräften, Aus-

bilderinnen und Ausbildern und Aus-
zubildenden,

H	Begleitung eines/r Mitarbeiters/in bzw. 
Auszubildenden über einen bestimm-
ten Zeitraum,

H	praktische Übungen/Ausprobieren ei-
ner oder auch mehrerer einfacher, un-
gefährlicher Tätigkeiten,

H	den Besuch von einzelnen Arbeitsplät-
zen und Erläuterung der Tätigkeiten.

Die Jugendlichen sollen auch Informatio-
nen zu den benötigten Schulabschlüssen, 
Ausbildungen/Hochschulstudiengängen, 
Dauer von Ausbildungen und/oder Studi-
engängensowie den Talenten/Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten für Ausbildung/Stu-
dium/Beschäftigung im Berufsfeld erhal-
ten.

Zeitrahmen:
ein Schultag (ca. 6 Stunden)

Teilnehmer/innenzahl:
sowohl eine Schülerin/ein Schüler als auch 
eine oder mehrere Gruppen (dies richtet sich 
nach den Möglichkeiten Ihres Betriebes)

Zeitraum:
in der Regel 2. Schulhalbjahr (ab Februar 
eines Jahres)

Versicherungsschutz:
Die rechtlichen und versicherungstechni-
schen Bestimmungen für Berufsfelder-
kundungen entsprechen denen für Schü-
lerbetriebspraktika, d.h. die Jugendlichen 
sind auf dem Hin- und Rückweg sowie 
während der Berufsfelderkundung über 
die gesetzliche Unfallversicherung versi-
chert.

Berufsfelderkundung im Verbund:
Zur Abdeckung der Berufsfelder sind 
auch Angebote imVerbund mehrerer Be-
triebe – ähnlich wie im Bereich derdualen 
Ausbildung – möglich.

Welche Vorteile hat Ihr Unterneh-
men von der Berufsfelderkundung?
H	Sie lernen motivierte junge Menschen 

kennen, die sich über die Potenzialana-
lyse bereits mit ihren Fähigkeiten und 
Stärken und damit verbundenen Be-
rufsfeldern auseinander gesetzt haben!

H	Sie lernen bereits frühzeitig potentielle 
Auszubildende kennen!

H	Sie lernen Schüler/-innen kennen, die 
anschließend ihr Schülerbetriebsprakti-
kum oder ihr Langzeitpraktikum in Ih-
rem Unternehmen absolvieren möchten!

H	Sie präsentieren sich als attraktiver Arbeit-
geber in der Region und werben für Ihr 
Unternehmen als Ausbildungsbetrieb!

H	Sie haben die Möglichkeit, Ihre Bran-
che bekannter zu machen!

H	Sie beugen bereits rechtzeitig dem 
Fachkräftemangel von morgen vor!

H	Sie leisten einen wichtigen Beitrag 
dazu, junge Menschen besser auf den 
Eintritt in Ausbildung, Studium und 
Beruf vorzubereiten und damit letzt-
lich auch die Zahl der Ausbildungs- 
oder Studienabbrüche zu senken!

Was müssen Sie tun, wenn Sie 
Berufsfelderkundungsplätze 
anbieten möchten?
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Angebot 
für die Berufsfelderkundung im Bu-
chungsportal für den Kreis Wesel unter 
www.kreis-wesel.de/berufsfelderkundung 
einzustellen. Hier erhalten Sie auch weite-
re Informationen rund um das Thema Be-
rufsfelderkundung. Über das Portal haben 
Sie auch die Möglichkeit, eine Teilnahme-
bestätigung für die Schülerinnen und 
Schüler zu erzeugen.

Die Schülerinnen und Schüler aus allen 
Schulformen erhalten über das Portal die 
Möglichkeit, sich über passende Plätze zu 
informieren. Die Plätze werden im An-
schluss von den Lehrkräften für die Schü-
lerinnen und Schüler gebucht.

Bei Fragen zum Buchungsportal wenden 
Sie sich bitte an die kommunale Koordi-
nierungsstelle des Kreises Wesel.

Bei Rückfragen stehen Ihnen die nachfolgenden 
Ansprechpartner/innen gerne zur Verfügung:
Kreis Wesel - Der Landrat, Kommunale Koordinierungsstelle
Reeser Landstraße 31 · 46483 Wesel
Tel.: 02 81/2 07-40 35 · Fax: 02 81/2 07-674033
E-Mail: bildung-und-integration@kreis-wesel.de

Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
Duisburg-Wesel-Kleve
Mercatorstraße 22-24 · 47051 Duisburg
Tel.: 02 03/28 21-4 42 · Fax: 02 03/285349-4 42
E-Mail: schweizog@niederrhein.ihk.de

Kreishandwerkerschaft des Kreises Wesel
Handwerkstraße 1 · 4 6485 Wesel
Tel.: 02 81/96262-0 · Fax: 02 81/96262-40
E-Mail: info@khwesel.de

Arbeitgeber-Service
der Agentur für Arbeit Wesel und des Jobcenters Kreis Wesel
Reeser Landstraße 61 · 46483 Wesel · Tel.: 08 00/4555520

UnternehmerverbandsGruppe e.V.
Düsseldorfer Landstraße 7 · 47249 Duisburg
Tel.: 02 03/99367-1 25 · Fax: 02 03/99367-294 125

Unternehmerschaft Niederrhein e. V.
Ostwall 227 · 47798 Krefeld
Tel.: 02151/62 70-19 · Fax: 02151/62 70-7 19
E-Mail: a.holzhausen@un-agv.de

DGB Region Niederrhein Kreisverband Wesel
Stapeltor 17-19 · 47051 Duisburg
Tel.: 02 03/99275-0 · Fax: 02 03/99275-40
E-Mail: duisburg@dgb.de
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Wenn der Blick wieder klar wird, und das auch noch mit 
Stil und Qualität, dann waren deutsche Handwerker 
am Werk. Wie wir auch sonst mit Können und Leiden-
schaft für mehr Lebensqualität sorgen, erfahren Sie 
auf www.handwerk.de.

WWW.HANDWERK.DE

Ich schleife 
keine Gläser. 
Ich schärfe 
deine Sinne.
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Der Zentralverband Sanitär Heizung 
Klima (ZVSHK) begrüßt den Nationa-
len Aktionsplan Energieeffizienz der 
Bundesregierung. Der Entwurf beinhal-
tet die steuerliche Förderung der energe-
tischen Gebäudesanierung. „Seit Jahren 
fordern wir als Vertretung des deutschen 
Heizungsbauerhandwerks von der Poli-
tik ein deutlichen Anreiz zur Energie-
einsparung im Wärmemarkt“, sagt El-
mar Esser, Hauptgeschäftsführer des 
ZVSHK. „In zahlreichen Gesprächen 
mit den politischen Entscheidungsträ-
gern haben wir die Möglichkeit der 
Steuerersparnis als effektivstes Instru-
ment empfohlen, um den Modernisie-
rungsstau in den deutschen Heizungs-
kellern aufzulösen.“

Die Betriebe des Sanitär-, Heizungs- 
und Klimahandwerks haben nach Anga-

ben des Zentralverbandes in den zu-
rückliegenden drei Jahren deutlich mehr 
neue Bäder gebaut als neue Heizungsan-
lagen installiert. Diesen Trend belegte 
noch im September eine im Auftrag des 
ZVSHK durchgeführte Umfrage von 
TNS EMNID unter Deutschlands Im-
mobilienbesitzer. Ergebnis: Jeder fünfte 

Hausbesitzer oder Eigentümer einer 
Wohnung (20 Prozent) plant in den 
nächsten fünf Jahren mit der Badreno-
vierung eine Investition in die eigene 
Immobilie; aber nur 14 Prozent wollen 
die Heizung sanieren. 

„Die Chancen sind jetzt deutlich größer 
geworden, dass bei Deutschlands Haus-
besitzern die Bereitschaft zur Investition 
in eine neue Heizungsanlage ab dem 
nächsten Jahr steigen wird“, urteilt El-
mar Esser. Die Betriebe des Heizungs-
bauerhandwerks seien jedenfalls bereit, 
Energieeffizienz in die Heizungskeller 
der Republik zu bringen und damit den 
„schlafenden Riese der Energiewende“ 
(Nationaler Aktionsplan) zu wecken.

Quelle: Zentralverband
Sanitär Heizung Klima 

Forderung nach steuerlicher Abschreibung endlich von Politik umgesetzt

Wärmemarkt braucht
dringend Anreize
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Frank Mund aus Mönchengladbach ist 
neuer Präsident des Kraftfahrzeug-gewer-
bes NRW. Auf der Mitgliederversammlung 
in Solingen am 19. November 2014 wähl-
ten die Delegierten den 54-jährigen Unter-
nehmer aus Mönchengladbach einstimmig 
zum Nachfolger von Ernst-Robert Nou-
vertné (68). Nouvertné hatte nach neun-
jähriger Amtszeit für das Spitzenamt nicht 
wieder kandidiert. Er wurde einstimmig 
zum Ehrenpräsidenten des nordrhein-west-
fälischen Verbands gewählt.

Auch die beiden Vizepräsidenten Wilhelm 
Hülsdonk und Bruno Kemper wurden ein-
stimmig im Amt bestätigt. Die Herren Mi-
chael Bähr, Hermann Bleker, René Graven-
dyk, Reiner Irlenbusch, Willi Krause, Rolf 
Mauss, Dr. Klaus Seibert und Christian 
Will stehen dem Vorstand ebenfalls für eine 
weitere Amtsperiode zur Verfügung. Ausge-
schieden sind Walter Ritzel aus Soest und 
Hans-Hardy Krabbe aus Bocholt. Neu hin-
zugewählt wurde der Obermeister der Kfz-

Innung Bochum, Carsten Sammrei. Der 
Verband zeichnete Wilhelm Hülsdonk und 
Walter Ritzel mit der goldenen sowie Bru-
no Kemper, Rolf Mauss, Dr. Claus Seibert 
und Christian Will für ihr ehrenamtliches 
Engagement mit der silbernen Verbandsna-
del aus.

Für eine gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit bedankte sich Nouvertné in sei-
ner letzten Rede als Präsident bei allen eh-
renamtlichen Personen und Kollegen sowie 
der Verbandsgeschäftsführung und dem 
gesamten Verbandsteam. Er habe die be-
sondere Ehre gehabt, für neun Jahre einen 
der spannendsten Landesverbände in der 
Verbandsorganisation führen zu dürfen. Im 
Rahmen der feierlichen Amtsübergabe 
wurde Ernst-Robert Nouvertné mit der 
goldenen Ehrennadel des Zentralverbands 
ausgezeichnet. In seiner Antrittsrede dank-
te Frank Mund seinem Vorgänger für die 
Übergabe eines „gut bestellten Hauses“, vor 
dem er die sprichwörtlichen „großen Schu-

he“ habe stehen lassen. Er wolle da an-
knüpfen, wo Nouvertné aufgehört habe, 
aber auch neue Pfade beschreiten und die 
Zukunftsfähigkeit der Branche weiter ver-
bessern.

Zur Person Frank Mund: Der 54-jährige 
Unternehmer ist gelernter Kfz-Mechaniker 
und Diplom-Kaufmann und war zudem 
von 2000 bis 2010 geschäftsführender Ge-
sellschafter eines Mehrmarkenbetriebs mit 
fünf Standorten. Bereits in jungen Jahren 
engagierte er sich ehrenamtlich sowohl auf 
Innungs- als auch auf Landesverbandsebe-
ne des Kraftfahrzeuggewerbes und wirkte 
25 Jahre im Verband Deutscher Opel- und 
Chevrolet-Händler mit. Mund ist stellver-
tretender Obermeister sowie Pressesprecher 
der Kfz-Innung in Mönchengladbach und 
zudem seit Dezember 2010 Kreishand-
werksmeister.

Quelle: Verband des Kfz-Gewerbes
Nordrhein-Westfalen e.V.

Kraftfahrzeuggewerbe NRW

Neue Verbandsspitze gewählt
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Geeignete und motivierte 
Fachkräfte warten nicht an je-
der Straßenecke, und im Zuge 
der gesellschaftlichen Entwick-
lung werden diese zunehmend 
zu einer seltener werdenden 
Spezies. Mitarbeiter wollen zu-
dem nicht nur ge- sondern 
auch umworben sein. Sie ach-
ten nicht nur darauf, dass die 
Bezahlung stimmt, sondern 
vermehrt auch auf Zusatzleis-
tungen ihres Arbeitgebers. 

Die SIGNAL IDUNA bietet 
insbesondere mittelständischen 
Betrieben verschiedene Mög-
lichkeiten an, um bei Mitarbei-
tern und Bewerbern zu punk-
ten. Mit dem Angebot einer 

SIGNAL IDUNA eröffnet Möglichkeiten für den Mittelstand

Fachkräfte gewinnen mit
betrieblichen Zusatzleistungen

betrieblichen Altersvorsorge 
(bAV) beispielsweise verschaf-
fen sich Arbeitgeber Vorteile 
beim Wettbewerb um Fachper-

sonal. „Alle sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmer 
haben einen gesetzlichen An-
spruch auf Entgeltumwand-
lung für eine bAV“, erläutert 
Hubert Verholen, Versiche-
rungsexperte der SIGNAL 
IDUNA in Wesel. Die Beiträge 
werden von den Bruttobezügen 
einbehalten und vom Arbeitge-
ber beispielsweise in eine Di-
rektversicherung eingezahlt. 
Der Arbeitgeber profitiert von 
der verwaltungsarmen und un-
komplizierten Handhabung. 
Wenn er zudem einen Zuschuss 
zur Versorgung zahlt, wird er 
nicht nur seiner sozialen Ver-
antwortung besonders gerecht, 
sondern fördert auch die Moti-
vation der Arbeitnehmer und 
ihre Bindung an den Betrieb.

Verholen: „Insbesondere kleine 
und mittlere Betriebe sollten 
auch über eine betriebliche 
Gruppenunfallversicherung 
nachdenken.“ Diese ist ab drei 
versicherten Personen, zu de-
nen auch der Arbeitgeber selbst 
gehören kann, abzuschließen. 
Die betriebliche Gruppen-Un-
fallversicherung ergänzt den ge-
setzlichen Unfallversicherungs-

schutz, der zudem erst ab einer 
Minderung der Erwerbsfähig-
keit von 20 Prozent greift. Die 
private Unfallversicherung er-
bringt ihre Leistungen ab ei-
nem Invaliditätsgrad von ei-
nem Prozent und schützt auch 
in der Freizeit – rund um die 
Uhr und weltweit.

Schließlich kann auch die be-
triebliche Krankenversiche-
rung (bKV) ein attraktives be-
triebliches Zusatzangebot sein. 
Schließt der Betriebsinhaber 
einen Kollektivvertrag über 
eine bKV bei der SIGNAL 
IDUNA ab, so lässt er seine 
Mitarbeiter von einer umfang-
reichen Gesundheitsvorsorge 
profitieren. Verschiedene Ta-
rif-Bausteine lassen sich flexi-
bel und bedarfsgerecht mitein-
ander kombinieren. Ob nun 
beispielsweise Vorsorgeleistun-
gen, wie Schutzimpfungen, 
versichert werden sollen, 
Akutleistungen nach Unfällen, 
wie die privatärztliche Be-
handlung, oder umfangreiche 
Leistungen beim Zahnarzt. 
„Die bKV ist für den Betriebs-
inhaber einfach und sicher zu 
handhaben. Er hat auch kei-
nen Mehraufwand, wenn sein 
Mitarbeiter die Versicherung 
in Anspruch nimmt“, so Hu-
bert Verholen.

Weitere Informationen erhal-
ten sie bei ihrem Berater der 
SIGNAL IDUNA Gruppe 
oder bei

Signal Iduna Gruppe
Hubert Verholen
Kreuzstr. 25 ,46483 Wesel
Tel.: 0281-14151
Mail:
hubert.verholen@signal-iduna.de
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Die wenigsten Selbständigen sind freiwillig in 
der gesetzlichen Rente versichert. Die Gründe 
sind verschieden: Zu hoher Beitrag, der über 
das gesamte Jahr hinweg kontinuierlich gezahlt 
werden muss, zu unflexibel bei Liquiditätseng-
pässen oder das Thema Rente wurde schlicht 
immer wieder vertagt, weil man beim Aufbau 
des Unternehmens etwas anderes im Kopf hat-
te. Je näher der Ruhestand rückt, desto bewuss-
ter wird dann, dass die erworbenen Rentenan-
sprüche für die Aufrechterhaltung des gewohn-
ten Lebensstandards im Alter nicht ausreichen 
werden.

Kein Grund für Torschlusspanik
Trotz der Niedrigzinsphase gibt es immer noch 
attraktive Möglichkeiten insbesondere für Leu-
te um die 50 privat vorzusorgen: Mit einer Ba-
sisrente, auch Rürup-Rente genannt. Die steu-
erliche Förderung in der Ansparphase und 
Steuernachlässe im Rentenbezug wirken wie 
ein Renditebeschleuniger. Hier profitieren ren-
tennahe Jahrgänge besonders durch einen posi-
tiven Steuer-Effekt. Die Differenz zwischen 
Steuerentlastung des Beitrags und der Renten-
besteuerung beträgt zurzeit beachtliche zehn 
Prozent. Die VHV Baurente Basis, die exklusiv 

Exklusiv für Bau-Verbandsmitglieder:

Die Baubasisrente der VHV Leben
für Verbandsmitglieder konzipiert wurde, bie-
tet darüber hinaus noch einen besonderen Kos-
tenvorteil durch die Vielzahl der versicherten 
Bauunternehmer- weniger Kosten, mehr Ren-
dite. Die VHV Baurente Basis ist damit eine 
klassische Rentenversicherung, die sich mit be-
sonderes hohen garantierten Leistungen und 
einer überdurchschnittlichen Gewinnbeteili-
gung deutlich vom Markt abhebt. Die Beiträge 
zur Basisrente können als Sonderausgaben –
dieser Anteil steigt von heute 78% bis zum Jahr 
2025 jährlich um 2 % auf 100 % – steuerlich 
geltend gemacht werden. Durch den Steuer-
spareffekt ist die VHV Baurente Basis trotz 
Niedrigzinsphase hoch attraktiv.

Die VHV Baurente Basis – flexibel,
wie es Unternehmer sein müssen
Kunden können sich mit z. B. 300 Euro mo-
natlich eine solide Grundlage sichern und je 
nach Verlauf des Geschäftsjahres ggf. mit ih-
rem Steuerberater zusammen entscheiden, 
ob sie am Ende des Jahres noch eine indivi-
duelle Zuzahlung leisten möchten. Der au-
tomatische Erinnerungsservice der VHV Le-
ben im Herbst eines jeden Jahres erinnert die 
VHV-Kunden, ob sie den Renditeturbo zün-

den wollen und zusätzlich ihren Vertrag auf-
stocken möchten.

Sicher: Was Kunden einzahlen
bleibt auch dem Kunden
Damit das Kapital aus der Basisrente auf jeden 
Fall für die Altersvorsorge zur Verfügung steht, 
dürfen die Leistungen ausschließlich zur regelmä-
ßigen Rentenzahlung verwendet werden. In der 
Ansparphase sind die Beiträge insolvenzgeschützt 
und Hartz-IV-sicher und können auch nicht be-
liehen werden. So können Kunden gewiss sein, 
dass sie ihr Vorsorgeziel auch erreichen – sicher.

VHV Baurente Basis – Altersvorsorge
mit Steuer-Zins-Effekt
Wer aktuell über zu niedrige Zinsen auf seine Spar-
anlagen klagt, sollte sich den Steuer-Zins-Effekt bei 
der VHV Baurente Basis berechnen lassen.

Hierfür stehen Ihnen die VHV Bauexperten 
gern zur Verfügung.

Kontakt:
VHV Gebietsdirektion Essen,
Karlheinz Schlüter,
T. 02821.715 47 74, kschlueter@vhv.de
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Holger Schwannecke, Generalsekretär des deutschen Handwerks, trägt sich bei dem Besuch der Mitgliederversammlung der Kreishand-
werkerschaft am 19.11.2014 im Zimmer des Kreishandwerksmeisters Günter Bode ins Goldene Buch der Kreishandwerkerschaft ein.

Eintrag ins Goldene Buch
der Kreishandwerkerschaft

v.l.n.r.: Kreishandwerksmeister Günter Bode, Generalsekretär des Deutschen Handwerks, Holger Schwannecke aus Berlin
und stellvertrender Kreishandwerksmeister Ulrich Mertin.

Holger Schwannecke, Generalsekretär
des Deutschen Handwerks,

auf der Mitgliederversammlung begrüßt

Kreishandwerksmeister Günter Bode freu-
te sich, das Herr Holger Schwannecke der 
Generalsekretär des Deutschen Hand-
werks aus Berlin, seiner Einladung nach 
Wesel gefolgt ist.

Herr Schwannecke hielt einen sehr interessan-
ten Vortrag über die Gegenwart und Zukunft 
des Deutschen Handwerks und des Meister-
briefs unter Berücksichtigung der europäi-
schen Gegebenheiten und Bestrebungen. 

Günter Bode ließ als Gastgeschenk für Herrn 
Schwannecke ein Unikat eines Esels im Kam-
pagnenblau anfertigen, auf dem die KH We-
sel und alle Handwerkszeichen präsentiert 
werden. Herr Schwannecke war begeistert.



Ihre Fachbetriebe der KFZ-Innung Niederrhein
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Verleihung des goldenen Meisterbriefes 
an Rudolf Rosenberger

Herr Rudolf Rosenberger, Obermeister der Baugewerks-Innung des Kreises Wesel (Bildmitte), erhielt aus den Händen des 
Vizepräsidenten der Handwerkskammer Düsseldorf, Herrn Siegfried Schrempf (2. von rechts), den Goldenen Meisterbrief in der 
Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft überreicht.

Es gratulierten der Generalsekretär des Deutschen Handwerks, Herr Holger Schwanecke (2. von links),
der Kreishandwerksmeister Günter Bode (ganz links) und der Geschäftsführer Herr Ass. Josef Lettgen.
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Ihre Meisterbetriebe
und Partner
„Rund um den Bau“

Der beste Platz für Ihre Anzeige.

Kontakt: Jochen Schumm, (0 21 83) 41 60 33

Auf der Innungsversammlung der Baugewerks-Innung des Kreises Wesel überreichte Herr Obermeister Rudolf Rosenberger
den Silbernen Meisterbrief an Ernst Schmitz, Fliesen-Platten-Mosaiklegermeister, und Joerg Dahms, Maurermeister.
Es gratulierten u.a. Herr Geschäftsführer Josef Lettgen.

Verleihung des silbernen Meisterbriefes 
an Ernst Schmitz und Joerg Dahms
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Der Präsident der Handwerks-
kammer Düsseldorf Andreas 
Ehlert (v. li.) konnte jetzt ei-
nen kürzlich neu gewählten 
Obermeister aus Wesel: Stein-
metz- und Steinbildhauer-
meister Wilhelm Hilgert (v. l.) 

Ein jüngst neu gewählter Obermeister aus Wesel
zum Antrittsbesuch beim Kammerpräsidenten

Nachwuchsgewinnung im Fokus

zum Erfahrungsaustausch be-
grüßen.

Seinen Dank an das ehrenamt-
liche Engagement der Innungs-
Spitzenrepräsentanten verband 
Ehlert mit einem Appell zur 

Gemeinsamkeit aller Verant-
wortungsträger in der tiefge-
staff elten Handwerksorganisa-
tion. „Die wichtigste Heraus-
forderung für die Zukunft
lautet, unseren Mitgliedsunter-
nehmen ausreichend viele und ge-
eignete junge Menschen als Aus-
zubildende zuzuführen. Dazu 
sollten und werden wir die kom-
mende zweite fünfj ährige Phase 
der bundesweiten Informations-
kampagne des Handwerks inten-
siv gemeinsam nutzen. 

Und wir werden als Kammer mit 
Beginn des neuen Jahres Ihre 
und die Bemühungen des Kreis-
handwerks um leistungsstarken 
Nachwuchs mit der öff entlichen 
Auszeichnung eines ‚Azubi des 
Monats‘ unterstützen“, kündigte 

Ehlert an. Ehlert warb ferner für 
ein konstruktives Miteinander 
zwischen Innungen und Kam-
mer, und bat die 21 zum Ken-
nenlernbesuch versammelten 
Obermeister: „Geben Sie ver-
meintliche Fehlentwicklungen 
an uns weiter, damit auch wir als 
Kammer uns früh genug darum 
kümmern können.“ 

Kammerpräsident Ehlert si-
cherte den neuen Innungschefs 
seinerseits kurze Wege und die 
Unterstützung der Handwerks-
kammer zu. Eine knappe Dar-
stellung des breiten Dienstleis-
tungsangebots der Kammer 
und ein erster Erfahrungsaus-
tausch der „Neuen“ mit den 
Geschäftsführern beschlossen 
den Empfang.

Fo
to
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Herr Siegfried Schrempf, Vizepräsident der Handwerkskammer Düsseldorf, überreicht Herrn Georg Gimbel auf der Innungs- 
versammlung die Urkunde zur Wahl als Ehrenobermeister der Steinmetz- und Steinbildhauer-Innung des Kreises Wesel.
Es gratulieren der im Frühjahr frisch gewählte Obermeister der Innung, Herr Wilhelm Hilgert, und der Geschäftsführer Josef Lettgen.

Georg Gimbel
als Ehrenobermeister geehrt
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Verleihung des silbernen Meisterbriefes 
an Axel Rust

Verleihung des silbernen Meisterbriefes an Axel Rust durch Günter Bode, Obermeister der Maler- und Lackiererinnung.
(v.l.n.r.: Peter Bartz, Axel Rust, Günter Bode und Josef Lettgen)

Kreishandwerkerschaft des Kreises Wesel
Innung Sanitär-Heizung-Klima Kreis Wesel

Wesel, den 24. Oktober 2014

Wir haben die traurige Nachricht erhalten, dass unser Kollege
Ehrenobermeister, Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister

Karl-Heinz Schulz
Ingenieur VDI, Krefeld

am 21. Oktober 2014 im Alter von 94 Jahren verstorben ist.

Karl-Heinz Schulz hat fast 50 Jahre mit großem Engagement die Interessen seines Handwerks in vielen Funktionen erfolgreich vertre-
ten, sei es als Vorstandsmitglied, Schriftführer und als Obermeister in der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Moers, beim Fach-
verband, als vereidigter Sachverständiger bei der Handwerks- kammer Düsseldorf und in vielen weiteren Gremien. Äußeres Zeichen 
der Anerkennung seines Wirkens war die Ernennung zum Ehrenobermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Altkreis 
Moers, jetzt des Kreises Wesel.
Im Jahre 1984 erhielt Karl-Heinz Schulz die Goldene Ehrennadel des Fachverbandes SHK NRW und im Jahr 1995 das Goldene Eh-
renzeichen der Handwerkskammer Düsseldorf. 2004 wurde ihm zum 50-jährigen Meisterjubiläum der goldene Meisterbrief verliehen.
Mit Karl-Heinz Schulz verlieren wir einen sehr geschätzten und verdienstvollen Handwerkskollegen. Wir werden dem Verstorbenen 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Seiner Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. Die Beisetzung wird in aller Stille stattfinden.

Mit stillem Gruß

 gez. Günter Bode gez. Norbert Borgmann gez. Ass. Josef Lettgen
 Kreishandwerksmeister Obermeister Geschäftsführer
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Verleihung des silbernen Meisterbriefes 
an Dirk Neumann

Ihre Dachdeckerbetriebe im Kreis Wesel

Der beste Platz für Ihre Anzeige.

Kontakt: Jochen Schumm, (0 21 83) 41 60 33

Ihre Fachbetriebe der Maler- und Lackierer-Innung

Verleihung des silbernen Meisterbriefes an Dirk Neumann durch Günter Bode, Obermeister der Maler- und Lackiererinnung
des Kreises Wesel. (v.l.n.r.: Axel Rust, Peter Bartz, Dirk Neumann, Obermeister Günter Bode, GF Josef Lettgen)
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Es gratulierten den frisch gebackenen Gesellen: Obermeister Hermann Fimpeler von der Innung Vestischer Kreis (links),
daneben Bundesinnungsmeister Martin Gutmann( 2. von links),daneben Obermeister Ralph Icks, Innung Düsseldorf;
Bildmitte die glücklichen Gesellen aus den Innungsbezirken, rechter Bildrand: Obermeister der Glaser-Innung Niederrhein 
Thomas Schulmeyer (ganz rechts), Geschäftsführer der Glaser -Innung Niederrhein Josef Lettgenn (3. von rechts), Lehrlingswart 
Manfred Lerch (5. von rechts) und mit Kreishandwerksmeister von Düsseldorf, Thomas Dopheide (4. von rechts).

Insgesamt 13 Auszubildende haben in 
den Glaser-Innungen Düsseldorf, Nie-
derrhein und Vestischer Raum die Ge-
sellenprüfungen in diesem Jahr bestan-
den und konnten auf der Losspre-
chungsfeier beim traditionellen Messe-
frühstück auf der glasstec in Düsseldorf 
losgesprochen werden. Mehr als 100 
Gäste wurden vom Obermeister der In-
nung Düsseldorf Ralph R. Icks hierzu 
begrüßt, darunter namhafte Ehrengäste 
wie den Bundesinnungsmeister Martin 
Gutmann, Landesinnungsmeister Her-

Lossrechungsfeier der Glaser-Innung Niederrhein

Messefrühstück mit Lossprechungsfeier

mann Fimpeler und den Kreishand-
werksmeister der KH-Düsseldorf Th o-
mas Dopheide. In seinen Grußworten 
gratulierte Dopheide zur bestandenen 
Prüfung und betonte die Bedeutung des 
Handwerks in der Aus- und Weiterbil-
dung. “Das duale Ausbildungssystem ist 
ein Garant für qualifi zierten Berufs-
nachwuchs, die Weiterbildungsmöglich-
keiten bieten gute Chancen sich zu spe-
zialisieren und den hohen Ansprüchen 
an den vielseitigen Baustoff  Glas gerecht 
zu werden“, so Dopheide.

Im Anschluß überreichten Jörg Müntz 
und Lehrlingswart Manfred Lerch den an-
wesenden Junggesellen ihre Gesellenbrie-
fe, Alle jungen Glaser erhielten zudem 
Präsente der IKK classic und der Signal-
Iduna-Versicherung. In seinen Schluss-
worten gab der Obermeister der Innung 
Niederrhein Th omas Schulmeyer einen 
Ausblick auf die aktuell guten Ausbil-
dungszahlen in den beteiligten Innungen, 
bevor alle Teilnehmer und Gäste ihren 
ganz persönlichen Messetag auf der 
glasstec 2014 fortsetzten.

Ihre Glaser-Fachbetriebe im Kreis Wesel
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Der diesjährigen Glaser-Award, eine alle zwei 
Jahre vom Bundesinnungsverband des deut-
schen Glaserhandwerks verliehene Auszeich-
nung, geht an Christian Schäfers aus Moers. 
Mit dem Glaser-Award werden besondere in-
novative unternehmerische Leistungen im 
Glaserhandwerk ausgezeichnet. Christian 
Schäfers, der gemeinsam mit seinen Eltern 
Gabriele und Rolf Schäfers die Glas Schäfers 
GmbH auf der Thomas-Edison-Straße in 
Moers leitet, zeichnete sich hier durch die 
Umsetzung seiner Abschlussarbeit, welche er 
im Rahmen der Ausbildung zum Glasbau-
techniker in Hadamar angefertigt hatte, aus. 

Seine eigenen planerischen Vorgaben setzte er 
nun im eigenen Betrieb in die Tat um. Im 
Vordergrund standen hierbei ökonomische 
und ablauforientierte Grundlagen.

Mit dieser modern ausgerichteten Orien-
tierung ist die Glas Schäfers GmbH der 
ideale Partner in allen Bereichen des Gla-
serhandwerks. Egal ob eine gebrochene 
Glasscheibe ersetzt werden muss, eine 
Duschtrennwand das eigene Badezimmer 
aufwerten soll, oder eine gläserne Küchen-
rückwand den langweiligen Fliesenspiegel 
ersetzen soll, die Glas Schäfers GmbH stellt 

sich allen traditionellen und modernen He-
rausforderungen des Glaserhandwerks. 
Dank dem innovativen Einsatz von Chris-
tian Schäfers wird dieses Angebot in den 
nächsten Jahren sicherlich weiter ausgebaut 
werden.

Die Preisverleihung fand auf der Fachmesse 
glasstec 2014 in Düsseldorf statt, welche alle 
zwei Jahre als weltweite Leitmesse die Faszina-
tion und die Neuigkeiten Rund um den Bau-
stoff Glas präsentiert. Die Glaser-Innung 
Niederrhein gratuliert Christian Schäfers zur 
Auszeichnung mit dem Glaser-Award.

Glaser-Award für Christian Schäfers

Christian Schäfers (rechts) bei der Preisverleihung des Glaser-Award.
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Obermeister Ulrich Mertin und Ehrenobermeister Adolf Baldin überreichen Hans Peter Möllenbruck auf einer Feier den Goldenen 
Meisterbrief als Elektroinstallateur und als Gas-/Wasser-Installateur. 

Verleihung des goldenen Meisterbriefes 
an Hans Peter Möllenbruck
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Ihre SHK-Meisterbetriebe im Kreis Wesel

Ihre Gebäudereiniger im Kreis Wesel
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Auf der Innungsversammlung der Innung Sanitär-Heizung-Klima Kreis Wesel übergab Herr Obermeister
Norbert Borgmann den Silbernen Meisterbrief an Peter Klöck, Dirk Vormwald und Reinhard Benninghoff.
Es gratulierten u.a. der Geschäftsführer Josef Lettgen.

Herr Siegfied Schrempf, Vizepräsident der Handwerkskammer Düsseldorf, überreichte auf der Innungsversammlung
der Fleischer-Innung des Kreises Wesel den silbernen Meisterbrief an Arnd Rühl und Fred Baßfeld. Frau Baßfeld nahm die Urkun-
de für ihren Ehemann entgegen. 

Verleihung des silbernen Meisterbriefes 
an Peter Klöck, Dirk Vormwald

und Reinhard Benninghoff

Verleihung des silbernen Meisterbriefes 
an Arnd Rühl und Fred Baßfeld
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Hinten von links nach rechts: Herr Frank Varwick 25 Jahre Betriebszugehörigkeit, Herr Hartmut Kipar 25 Jahre Betriebszugehörigkeit, 
Herr Anton Hirth 25 Jahre Betriebszugehörigkeit, Herr Alfred Eimers Geschäftsführer.
Vorne, von links nach rechts: Herrn Wolfgang Gossen 25 Jahre Betriebszugehörigkeit, Herr Ulrich Krüßmann 25 Jahre Betriebszuge-
hörigkeit, Herr Werner Althoff 40 Jahre Betriebszugehörigkeit, Herr Walter Daumann 45 Jahre Betriebszugehörigkeit, Herr Heinz-
Hermann Eichelberg 40 Jahre Betriebszugehörigkeit, Frau Karla Eimers Seniorchefin.

Langjährige Mitarbeiter zu ehren – 
Dieser guten Tradition folgend bedank-
te sich die Unternehmensleitung bei 
insgesamt neun Eimers-Mitarbeitern 
Anfang diesen Monats. Viele der Kolle-
gen gehören dem Unternehmen schon 
sehr lange an – mehr als ein Drittel von 
ihnen sind bereits seit über 20 Jahren 
im Unternehmen beschäftigt.

Elektrotechnik Eimers: 
Stolz auf neun treue Mitarbeiter

Das Hammminkelner Unternehmen be-
schäftigt insgesamt 130 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Mit dem Einsatz von Trafo-
stationen sorgen sie weltweit für Strom. Jetzt 
wurden einige für diese Treue ausgezeichnet.

Alfred und Karla Eimers bedankten sich im 
Rahmen einer Feierstunde bei Walter Dau-
mann für 45-jährige Firmenzugehörigkeit – 

er war damals bei seiner Einstellung der 
fünfte Mann den das Unternehmen einstell-
te. Werner Althoff und Heinz-Hermann Ei-
chelberg wurden für ihre 40-jährige Be-
triebszugehörigkeit geehrt. Wolfgang Gos-
sen, Anton Hirth, Hartmut Kipar, Ulrich 
Krüßmann, Bernhard Ploch und Frank Var-
wick, feierten aufgrund ihrer 25-jährigen 
Mitarbeit ihr Silbernes Firmenjubiläum.
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Der Vize-Präsident der Handwerks-
kammer Düsseldorf, Siegfried 
Schrempf überreichte Ende des vergan-
genen Monats den Goldenen Meister-
brief an Bernhard Dymski. Nach seiner 
Ausbildung bei der Firma Thyssen in 
Hamborn legte im Jahre 1964 seine 
Meisterprüfung vor der Handwerks-
kammer Oldenburg ab und wurde 

Elektromeister Bernhard Dymski
feiert sein 50-jähriges Meisterjubiläum

dann im Verlauf seines Berufslebens 
Betriebsleiter der Firma Elektro Flin-
trop in Wesel. 

In seiner Ansprache vergaß Siegfried 
Schrempf auch Ehefrau Hildegard Dym-
ski nicht. Er sprach Ihr ein großes Lob 
aus. „Hinter jedem erfolgreichen Meister 
steht eine starke Frau“.

Der Jubilar blickt auf diverse Auszeich-
nungen wie die Bronzene und Silberne 
Medaille der Handwerkskammer Düssel-
dorf sowie der Silbernen Ehrennadel des 
Fachverbandes zurück. In der Innung für 
Elektro- und Informationstechnik des 
Kreises Wesel ist Bernhard Dymski, Jahr-
gang 1939, auch heute noch ehrenamtlich 
engagiert.

v.l.n.r.: Adolf Baldin, Siegfried Schrempf, Claudia Dymski (verdeckt), Lukas Dymski, Hildegard Dymski,
Bernhard Dymski, Ulrich Mertin, Raphael Dymski

v.l.n.r.: Raphael Dymski, Claudia Dymski, Bernhard Dymski, Lukas Dymski, Hildegard Dymski



Ihre Elektro-Meisterbetriebe

Der beste Platz für Ihre Anzeige.

Kontakt: Jochen Schumm, (0 21 83) 41 60 33
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Mit dem Hubschrauber zur Arbeit: Metallbauer 
André Gutermann im Einsatz in den Walliser Alpen.

WWW.HANDWERK.DE

  Entdecke die spannendsten Arbeitsplätze 

  der Welt auf handwerk.de 

Handwerk bringt 
dich überall hin.

594x841_HWD_Metallbauer_Plakat.indd   1 5/13/2013   11:21:22 AM

Innungsversammlung
der Metall-Innung des Kreises Wesel

Auf dem rechten Bild überreicht Herr Obermeister Rainer Theunissen (2.von links) an Herrn Fronhoffs (2. von rechts) zur 
Verabschiedung in den wohlverdienten Ruhestand die Silberne Medaille der Handwerkskammer Düsseldorf für seine herausra-
genden Verdienste um die Ausbildung junger Menschen. Es gratulierten Herr Lutz Isselhorst (ganz rechts), Lehrlingswart der 
Metall- Innung und der Geschäftsführer Herr Ass. Josef Lettgen (links).
 
Ebenfalls in der Innungsversammlung überreichte der Obermeister an Herrn Thomas Noll den Silbernen Meisterbrief im Beisein 
der Gratulanten (Bild links).



Ihre Metallbauer im Kreis Wesel

Ansprechpartner für Innungsfragen

Obermeister R. Theunissen
Tel. 02801.705040

Der beste Platz für Ihre Anzeige.

Kontakt: Jochen Schumm, (0 21 83) 41 60 33
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Viele Betriebe kennen und nutzen sie be-
reits: die Inkassoabteilung der Kreishand-
werkerschaft. 

Mitgliedsbetriebe der der Kreishandwerker-
schaft angeschlossenen Innungen können 
mit Hilfe der Inkassoabteilung kostenlos 
(mit Ausnahme von anfallenden Gerichts-
kosten, wie Kosten für Mahnbescheid, Voll-
streckungsbescheid, Gerichtsvollzieher oder 
Vermögens verzeichnis) ausstehende Forde-
rungen hinsichtlich handwerklicher Leis-
tungen beitreiben lassen. 

Als Inkasso-Dienstleister ist die Kreishand-
werkerschaft dabei an die Vorgaben des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes gebunden. 
Durch das „Gesetz gegen unseriöse Ge-
schäftspraktiken“ ergeben sich ab dem 1. 
No vember 2014 nunmehr Änderungen, die 
für die Bearbeitung von Inkassofällen durch 
die Kreishandwerkerschaft wichtig sind. 

Insbesondere sind die Informationspflichten 
bei Inkassodienstleistungen gegenüber dem 
Schuldner erweitert worden. Bereits im ersten 
Aufforderungsschreiben durch die Inkassoab-
teilung müssen bei der Geltendmachung von 
Forderungen gegenüber Privatpersonen fol-
gende Angaben gemacht werden: 
» Name oder Firma des Auftraggebers
» Forderungsgrund; bei Verträgen sind der 

Vertragsgegenstand und das Datum des 
Vertragsschlusses darzulegen

» bei Geltendmachung von Zinsen eine 
Zinsberechnung; zusätzlich gelten geson-
derte Darlegungspflichten bei der Gel-
tendmachung von Zinsen, die über dem 
gesetzlichen Verzugszinssatz liegen

» Art, Höhe und Entstehungsgrund bei 

Neue Regeln für das Inkassoverfahren
Geltendmachung einer Inkassovergü-
tung

» bei der Geltendmachung von Umsatz-
steuer eine Erklärung, dass der Auftragge-
ber nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist

» auf Anfrage müssen darüber hinaus ge-
genüber Privatpersonen die ladungsfähi-
ge Anschrift des Auftraggebers sowie die 
wesentlichen Umstände des Vertrags-
schlusses mitgeteilt werden. 

Um auch künftig einen gewohnt schnellen 
und reibungslosen Ablauf des Inkasso-
verfahrens bieten zu können, ist die Kreis-
handwerkerschaft daher darauf angewiesen, 
dass bereits mit der Einreichung des Inkasso-
auftrages die oben genannten Informatio-
nen mitgeteilt werden!

Dies bedeutet zum Beispiel, dass der Name 
und der Vorname des Kunden (bei Beauftra-
gung durch Eheleute: Vornamen und Nach-
namen von beiden Eheleuten; bei Beauftra-
gung durch eine Firma: Vorname und Name 
des Inhabers/Geschäftsführers und ggf. des 
Mitarbeiters, der Sie konkret beauftragt hat) 
angegeben werden müssen. Generell möch-
ten wir an dieser Stelle noch einmal darauf 
hinweisen, dass bei der Auftragserteilung 
vom Betrieb sehr sorgfältig darauf zu achten 
ist, von wem er beauftragt wird.

Oftmals finden Rechnungen und Mahnun-
gen den Weg zu uns, wo als Auftraggeber 
z.B. „Familie Schmitz“ genannt ist. Dies ist 
künftig nicht mehr ausreichend. 
 
Der Grund der Forderung muss zudem 
konkretisiert werden, also z. B „Werklohn 
für die Herstellung/Reparatur von ... am...“.

Es reicht künftig zum Beispiel auch nicht 
mehr aus, nur eine Rechnung an die In-
kassoabteilung zu schicken, um den In-
kassoauftrag in Gang zu setzen, da hieraus 
regelmäßig nicht das Datum des Vertrags-
schlusses/der Auftragserteilung zu ersehen 
ist. Gleichwohl benötigen wir auch zu-
künftig natürlich die Rechnung in Kopie.

Auch benötigen wir weiterhin Kopien von 
Mahnungen, die an den Kunden gerichtet 
wurden. 

Ebenso gibt es bei den Verzugszinsen eine 
wesentliche Änderung: Bei Privatleuten gilt 
ein gesetzlicher Zinssatz von 5 Prozentpunk-
ten über dem jeweiligen Basiszinssatz, bei 
Gewerbekunden in Höhe von 8 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz.

Sollten Sie höhere Verzugszinsen als diese 
gesetzlich vorgesehenen geltend machen 
wollen, benötigen wir eine Zinsbescheini-
gung der Bank, aus der sich der entspre-
chende Zinssatz ergibt und dass Sie tat-
sächlich Bankkredit in der genannten 
Höhe in Anspruch nehmen.

Alle diejenigen Mitgliedsbetriebe, die bis-
her noch nicht die Dienste der Inkassoab-
teilung in Anspruch genommen haben, 
möchten wir an dieser Stelle auffordern, 
dies zu tun. Diese Dienstleistung ist ex-
klusiv für Innungsmitglieder und im In-
nungsbeitrag bereits enthalten. 

Für alle Fragen rund um das Inkassover-
fahren steht Ihnen die Kreishandwerker-
schaft Wesel, Frau Anna-Lena Gores 
0281/96262-12 zur Verfügung.
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Auch nach dem Tod des Arbeitnehmers

Offener Urlaubsanspruch 
muss abgegolten werden

Die Richtlinie 2003/88/EG des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 4.11.2003 über 
bestimmte Aspekte der Arbeits-
zeitgestaltung sieht vor, dass je-
der Arbeitnehmer Anspruch 
auf einen bezahlten Mindest-
jahresurlaub von vier Wochen 
hat und dass dieser Urlaub au-
ßer bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses nicht durch 
eine finanzielle Vergütung er-
setzt werden darf.

Der Verstorbene war vom 
1.8.1998 bis zu seinem Tod am 
19.11.2010 bei dem Unterneh-
men K+K beschäftigt. Von 
2009 bis zu seinem Tod war er 
auf Grund einer schweren Er-
krankung mit Unterbrechun-
gen arbeitsunfähig. Bis er starb, 
hatte er 140,5 Tage offenen 
Jahresurlaub angesammelt. Die 
Witwe des Verstorbenen for-
derte von K+K eine Abgeltung 
für den von ihrem Ehegatten 
nicht genommenen Jahresur-
laub. Das Unternehmen wies 
die Forderung zurück und äu-
ßerte Zweifel an der Vererbbar-
keit der Abgeltung.

Das mit der Sache befasste Lan-
desarbeitsgericht möchte vom 
Europäischen Gerichtshof wis-
sen, ob das Unionsrecht einzel-
staatliche Rechtsvorschriften 
oder Gepflogenheiten gestattet, 
wonach im Fall der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses durch 
den Tod des Arbeitnehmers der 
Anspruch auf bezahlten Jahres-
urlaub ohne Begründung eines 
Abgeltungsanspruchs für nicht 
genommenen Urlaub unter-
geht. Ferner möchte es wissen, 
ob eine solche Abgeltung von 
einem Antrag des Betroffenen 
im Vorfeld abhängt. In seinem 

Urteil erinnert der Europäische 
Gerichtshof daran, dass der An-
spruch auf bezahlten Jahresur-
laub ein besonders bedeutsamer 
Grundsatz des Sozialrechts ist 
und dass die Ansprüche auf Jah-
resurlaub und auf Bezahlung 
während des Urlaubs zwei As-
pekte eines einzigen Anspruchs 
darstellen (EuGH, Urt. v. 
20.1.2009 – C-350/06 und 
C-520/06). Der Europäische 
Gerichtshof hat bereits ent-
schieden, dass der Arbeitneh-
mer, wenn das Arbeitsverhältnis 
geendet hat, Anspruch auf eine 
Vergütung hat, um zu verhin-
dern, dass ihm jeder Genuss des 
Anspruchs auf Urlaub vorent-
halten wird (EuGH, Urt. v. 
3.5.2012 – C-337/10).

Das Unionsrecht steht einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften 
oder Gepflogenheiten entge-
gen, nach denen dem Arbeit-
nehmer am Ende des Arbeits-
verhältnisses keine finanzielle 
Vergütung geschuldet wird, ob-
wohl er krankheitsbedingt 
nicht in den Genuss seines be-
zahlten Jahresurlaubs kommen 
konnte. Der Europäische Ge-
richtshof betont, dass der Be-
griff des bezahlten Jahresur-
laubs bedeutet, dass für die 
Dauer des Jahresurlaubs das 
Entgelt des Arbeitnehmers 
fortzuzahlen ist.

Ein finanzieller Ausgleich im Fall 
der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses durch den Tod des Ar-
beitnehmers stellt die praktische 
Wirksamkeit des Urlaubsan-
spruchs sicher. Der unwägbare 
Eintritt des Todes des Arbeitneh-
mers darf nicht rückwirkend 
zum vollständigen Verlust des 
Anspruchs auf bezahlten Jahres-

urlaub führen. Der Europäische 
Gerichtshof stellt deshalb klar, 
dass das Unionsrecht einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften oder 
Gepflogenheiten entgegensteht, 
wonach der Anspruch auf be-
zahlten Jahresurlaub ohne Be-
gründung eines Abgeltungsan-
spruchs für nicht genommenen 
Urlaub untergeht, wenn das Ar-

beitsverhältnis durch den Tod des 
Arbeitnehmers endet. Er stellt 
weiter fest, dass diese Abgeltung 
nicht davon abhängt, dass der 
Betroffene im Vorfeld einen An-
trag gestellt hat.

Europäischer Gerichtshof, 
Urteil vom 12.6.2014 – 
C-118/13
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Beratung nicht nur in Krisenfällen
Herr Lambrecht, gelernter Bankkaufmann, hat vom 1. April 1980 bis zum 31. März 2001
erfolgreich Vorstandsarbeit in der Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe geleistet.

Unverändert steht Herr Lambrecht unseren Innungsmitgliedern für eine ehrenamtliche und
unbürokratische Beratungstätigkeit zur Verfügung. Herr Lambrecht ist über unser Vorzimmer,
Frau Gores, Telefon 0281 / 9 62 62 - 12 oder direkt unter der Nummer 028 55 / 850 180
zu erreichen. Herrn Lambrechts Aufgabenschwerpunkte in einem tendenziell schwieriger gewordenen 
wirtschaftlichen Umfeld sind:

H		Analyse der Vermögenssituation und der Ertragslage  H  Ermittlung der Krisenursachen
H  Erarbeitung eines Maßnahmeplanes  H  Vorbereitung von Bankgesprächen  H  Beratung in Insolvenznähe

Herr Lambrecht steht nicht im Wettbewerb mit hauptberuflichen Unternehmensberatern.
Er erteilt keine Rechts- und Steuerberatung. Die Pflicht zur Verschwiegenheit ist für Herrn Lambrecht 
selbstverständlich. Zögern Sie nicht, von diesem Angebot Gebrauch zu machen.

Wichtig: Besser zu früh als zu spät Beratungsbedarf anmelden.

Horst Lambrecht, Betriebswirt (VWA), Sparkassendirektor i. R.

Jeder Gewerbetreibende sollte vor Ablauf 
des Jahres die ausstehenden Forderungen 
daraufhin überprüfen, ob ihnen eine Ver-
jährung droht!

Zivilrechtliche Ansprüche wie Werklohn-
forderungen verjähren regelmäßig in drei 
Jahren (§ 195 BGB). Nach § 199 BGB 
beginnt die Verjährungsfrist mit dem 
Schluss des Jahres, in welchem der An-
spruch entstanden ist. Dies bedeutet, dass 
mit dem Ablauf des 31. Dezember 2014 
grundsätzlich sämtliche Forderungen, die 
vor dem 1.1.2012 fällig geworden sind, 
der Verjährung unterliegen.

Dringend gewarnt werden muss vor der 
oft vertretenen Auffassung, dass eine – ins-
besondere durch Einschreiben ausgespro-

Die Rechtsabteilung der Kreishandwerkerschaft Wesel informiert

Verjährung von Forderungen 
zum Jahresende 2014

chene – Mahnung die Verjährung unter-
breche oder hemme. Diese Auffassung ist 
nicht richtig!

Durch Eintritt eines Hemmungsgrundes 
kommt die Verjährung zum Stillstand, 
nach Wegfall des Hemmungsgrundes läuft 
die Verjährung weiter. Der Zeitraum, 
während dessen die Verjährung gehemmt 
ist, wird nicht in die Verjährung einge-
rechnet.

Die Verjährung ist u. a.
gehemmt bei
» vereinbartem Leistungsverweigerungs-

recht
» schwebenden Verhandlungen bis zur 

Verweigerung der Fortsetzung der Ver-
handlungen. Die Verjährung tritt frü-

hestens drei Monate nach dem Ende 
der Hemmung ein.

» Rechtsverfolgungsmaßnahmen (vor al-
lem durch Klageerhebung oder Zustel-
lung des Mahnbescheides im Mahnver-
fahren). Die Hemmung endet 6 Mona-
te nach der rechtskräftigen Entschei-
dung oder anderweitiger Erledigung 
des streitigen Verfahrens.

Ferner beginnt die volle
Verjährungsfrist neu,
» wenn der Schuldner dem Gläubiger ge-

genüber den Anspruch durch Ab-
schlagszahlung, Zinszahlung, Sicher-
heitsleistung oder in sonstiger Weise 
anerkennt,

» oder wenn Vollstreckungshandlungen 
vorgenommen oder beantragt werden.
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Bundesagentur für Arbeit

Die Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramme der Bundesagentur für 
Arbeit. Nutzen Sie den Arbeitgeber-Service und erfahren Sie mehr darüber, wie 
Sie Ihre Beschäftigten und Ihr Unternehmen weiterbringen können. Informieren 
Sie sich jetzt unter www.dasbringtmichweiter.de

JETZT BIN ICH NICHT NUR ARBEITGEBER, 

SONDERN AUCH FACHKRÄFTE-MACHER.
DAS BRINGT MICH WEITER!
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Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften 
nutzen verstärkt das Onlinebanking-Ver-
fahren. Kontoauszüge werden daher zu-
nehmend in digitaler Form von den Ban-
ken an die Kunden übermittelt. Sofern 
eine elektronische Übermittlung der Kon-
toauszüge erfolgt, sind diese aufbewah-
rungspflichtig, da es sich hierbei um origi-
när digitale Dokumente handelt.

Der Ausdruck des elektronischen Konto-
auszugs und die anschließende Löschung 
des digitalen Dokuments verstoßen gegen 
die Aufbewahrungspflichten. Der Aus-
druck stellt lediglich eine Kopie des elekt-
ronischen Kontoauszugs dar und ist be-
weisrechtlich einem originären Papierkon-
toauszug nicht gleichgestellt.

Die ausschließlich digitale Aufbewah-
rung setzt voraus, dass Sicherheitsver-

Aufbewahrung und Archivierung
von elektronischen Kontoauszügen

fahren eingesetzt werden und die Ver-
fahren und die vorhandenen Daten den 
Anforderungen in Bezug auf Vollstän-
digkeit, Richtigkeit und Unveränder-
barkeit entsprechen. Die Übermittlung 
von Kontoumsatzdaten an den Bank-
kunden in auswertbaren Formaten (z. B. 
als xls- oder csv-Datei) dient in der Re-
gel der maschinellen Weiterverarbeitung 
der Umsatzdaten. Die digitale Aufbe-
wahrung lediglich der xls- oder csv-Da-
tei ist nicht ausreichend. Eine Alternati-
ve zu den dargestellten Anforderungen 
kann die Vorhaltung des Kontoauszugs 
beim Kreditinstitut mit jederzeitiger 
Zugriffsmöglichkeit während der Aufbe-
wahrungsfrist sein.

Die Beachtung einer ordnungsmäßigen 
Buchführung liegt in allen Fällen in der 
Verantwortung des Steuerpflichtigen! Im 

Privatkundenbereich besteht – mit Aus-
nahme der Steuerpflichtigen, bei denen 
die Summe der positiven Einkünfte mehr 
als 500.000 Euro im Kalenderjahr beträgt 
– keine Aufbewahrungspflicht für Konto-
auszüge.

Quelle: MIZ GmbH
Steuerberatungsgesellschaft



www.betrieb-ins-internet.de

Tel. 0 21 83 33 4 www.betrieb-ins-internet.de

Tausende Handwerker
gehen mit uns erfolgreich ins Internet.

Dort gewinnen sie neue Aufträge
und Fachkräfte.
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